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den Regierungsrathswahlen übergangen wurde, in einer Adresse den

wärmsten und wohlverdienten Dank auszusprechen für die vielen Ver-

dienste, die- er sich während seiner Amtsperiode ums Schulturnen er-

worden hat. Diese Adresse lautet nach Nr. 11 der Schweiz. Turn-
zeituug folgendermaßen:

Tit. I

Der bernische Kantonalturnlehrerverein hat in seiner letzten Haupt«
Versammlung vom 12. Mai abhin mit Einmuth beschlossen, Ihnen,
Tit., für Ihr Wirken zur Einführung und Hebung des Volksschul-
turnunterrichts durch den unterzeichneten Vorstand die wohlverdiente
Anerkennung ausdrücken zu lassen. Indem wir nun hiemit unserm

angenehmen Auftrage nachkommen, verleihen wir zugleich auch unsern

Gefühlen Ausdruck, wenn wir Ihnen, Herr Erziehungsdirektor, für
Ihre den Leibesübungen so freundliche Gesinnung und die kräftige
Unterstützung, die Sie denselben stets haben augedeihen lassen, den

wärmsten und verbindlichsten Dank darbringen!
Was Sie durch Veranstaltung von Turnkursen für Sekundär-

und Primarlehrer, durch Aufmunterung zur Einführung des Turnens
in den Primärschulen, durch Erleichterung der Beschaffung von Turn-
räumen und Turngeräthen, durch freundliche Unterstützung unseres

Vereins und seiner Bestrebungen, durch ermunternde Theilnahme für's
Turnen überhaupt, für diese so wichtige Seite der Jugeudbildung,
gethan haben, das wird nach unserer festen Ueberzeugung mit schönen

und reichlichen Früchten gekrönt werten, und die wohlthätigen Folgen,
die diesen Ihren Bestrebungen zum geistigen und leiblichen Heile uu-
serer gesammten bern. Jugend folgen müssen, werden zur schönsten und

sprechendsten Anerkennung für Sie erwachsen und erblühen l —
(Folgen die Unterschriften).

(Schluß folgt).

Beschluß der Kirchensynode.
Den 19. Juni und an den folgenden Tagen hielt die b ernische

Kirchensynode ihre ordentliche Jahressitzung, in welcher sie als
erstes Traktandum die gegenwärtige religiöse Streitfrage behandelte
und darüber mit starker Mehrheit folgenden Beschluß faßte:



- 204 —

Die Kantonssynode, als oberste Vertretung der (ber-
ntschen) Landeskirche,

In Ausübung der Obliegenheit, sich „die Wahrung
und Förderung christlicher Erkenntniß, christlichen Glaubens und Le-
bens in der ganzen evangelisch-reformirten Landeskirche möglichst

angelegen sein zu lassen" (Gesetz vom 19. Jan. 1852, § 26. 1);
In Anerkennung einerseits 1) der Verwerflichkeit

jeder Art von Gewissenszwang in Sachen der Religion, 2) des

Rechtes und der Pflicht der wissenschaftlichen Erforschung der reli-
giösen Wahrheit und ihrer Grundlagen, 3) des steten Bedürfnisses
der Reinigung und Fortbildung der kirchlichen Lehre, 4) der Zulâs-
sigkeit von Unterschieden in der christlichen Lehrauffassung;

In Festhaltung andererseits des ersten und obersten

Prinzips der gesummten reformirten, insbesondere auch unserer

Landeskirche, nämlich der Anerkennung der heiligen Schrift alten und

neuen Testaments als der alleinigen Regel und Richtschnur ihres
Glaubens und ihrer Lehre, als letzter Norm und maßgebender
Entscheidung über die Christlichkeit einer Lehre;

In Betracht endlich, daß dieses Prinzip zur Zeit in Ab-
redegestellt wird durch mancherlei Kundgebungen auf
dem religiösen Gebiet innerhalb unserer Kirche, namentlich
aber durch den „Leitfaden des Religionsunterrichts", welcher unter
dem Titel „Die heilige Schrift u. s. w." veröffentlicht worden ist
und den Stoff enthält, der im deutschen Lehrerseminar in der Unter-
und Mittelklasse verarbeitet wird:

erklärt öffentlich:
1) sie bekenne sich frei und unumwunden zu dem göttlichen An-

sehen her heil. Schrift, als der Urkunde der göttlichen Heilsoffen-
barung, und es sei die Verneinung desselben unverträglich mit dem

Bestände der evangelisch-reformirten Kirche;

2) sie müsse deßhalb im Interesse des einheitlichen Zusammen-
Wirkens von Schule und Kirche wünschen, daß im Religionsunterricht
des Seminars dieses oberste Prinzip der reformirten Kirche jeder Zeit
zur Geltung gebracht werde.
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